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Jobs auf den Arbeitsmarkt? Gibt es Substitu-
tionseffekte und wird reguläre Beschäftigung
durch geringfügige verdrängt? Wie beeinflus-
sen sie die Finanzlage der sozialen Siche-
rungssysteme? Und welchen Entwicklungen –
wie beispielsweise dem hohen Druck zur
Anpassung an flexibelste Arbeitszeiten, die
ausschließlich zu Lasten der ArbeitnehmerIn-
nen gehen – gilt es entgegenzutreten?

Die Minijob-Zentrale als Teil der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist
seit dem 1. April 2003 die zentrale Einzugs-
und Meldestelle für sämtliche geringfügigen
Beschäftigungen. Sie verwaltet somit die
geringfügige Beschäftigung sozialversiche-
rungsrechtlich. Sie hat im Sommer 2007
einen Beitrag veröffentlicht, der 10 Punkte
für eine wissenschaftliche Diskussion über die
Mini-Jobs benennt und ein explizit positives
Fazit zieht1.

Der DGB zieht dagegen eine ernüchternde
arbeitsmarkt- und sozialpolitische Bilanz der
Mini-Jobs. In diesem Beitrag werden die 10
Argumente der Minijob-Zentrale aufgegriffen
und kritisch kommentiert. Dazu werden auch
die von der Minijob-Zentrale verwendeten
Überschriften zitiert. In einem 11. Punkt wird
die frauen- und genderpolitische Perspektive
geringfügiger Beschäftigungen besprochen,
die in dem Beitrag der Minijob-Zentrale völlig
fehlt. Diese ist kein Zusatz, sondern eine alle
Punkte umfassende Querschnittsaufgabe. Sie
wird sich in ihrer Analyse insbesondere auf
die Strukturen und Rollenbilder, die durch die
geringfügige Beschäftigung tradiert werden,
beziehen. Die Tatsache, dass mehr als 60%
der geringfügig Beschäftigten Frauen sind,
erfordert diese konsequent.

Einleitung

Mit dem zweiten Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt wurden zum
1.April 2003 die so genannten Mini-Jobs als
Instrument zum flexiblen Beschäftigungsauf-
bau neu geregelt. Diese werden seither kon-
trovers diskutiert und sind politisch sehr um-
stritten.

Die Bundesregierung wollte mit der Neurege-
lung der geringfügigen Beschäftigung die
Schaffung flexibler Beschäftigungsmöglichkei-
ten im Niedriglohnsektor unterstützen, die
Integration von Arbeitslosen in den ersten
Arbeitsmarkt über geringfügige Beschäfti-
gung (Brückenfunktion) vorantreiben und ille-
gale Beschäftigung, vor allem in Privathaus-
halten, eindämmen.

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des muss eine Bewertung der Mini-Jobs ver-
schiedene Aspekte einbeziehen, die vor allem
geschlechtersensibel zu analysieren sind, da
in diesem Sektor zu zwei Dritteln Frauen ar-
beiten. Sie sind in besonderem Maße von den
Problemlagen geringfügiger Beschäftigung
betroffen. Vor allem die sozialrechtliche Aus-
gestaltung der Mini-Jobs festigt vorhandene
Abhängigkeiten innerhalb von Partnerschaf-
ten und in Bezug auf den Sozialstaat und
reproduziert damit tradierte Rollenbilder. Ent-
wicklungspotentiale wie eigenständige beruf-
liche Karrierewege werden für Frauen damit
erschwert.

Eine differenzierte Analyse muss folgende
Fragen ansprechen: Wie wirkt dieses Instru-
ment auf individuelle Erwerbsverläufe? Wie
partizipieren die Beschäftigten an sozialer
Sicherung bzw. an arbeitsrechtlichen Rege-
lungen? Welche Wirkungen haben die Mini- 1 Pott u.a. 2007
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Auf einen Blick

Vor dem Hintergrund zunehmender prekärer
Beschäftigung beurteilt der Deutsche
Gewerkschaftsbund das Instrument der Mini-
Jobs und dessen massive Ausweitung im
Zuge der Umsetzung von Hartz I bis IV als
ausgesprochen problematisch.

Die Hartz-Arbeitsmarktreformen wollten den
Abbau der Arbeitslosigkeit nicht nur durch
eine schnelle Vermittlung in den ersten Ar-
beitsmarkt, sondern explizit durch die Aus-
weitung des Niedriglohnsektors erreichen.
Seit Mitte der 90er Jahre expandiert dieser in
Deutschland stark. Das hat zu einem im inter-
nationalen Vergleich überproportionalen An-
stieg an Niedriglohnbeschäftigten geführt.
Dabei war der Niedriglohnsektor schon vor
der Reform nicht unbedeutend. Der Anteil der
Beschäftigten mit niedrigen Löhnen liegt bei
uns längst über dem Durchschnitt in der EU.
Die Zeiten, in denen Deutschland als ein Land
mit vergleichsweise geringer Einkommensun-
gleichheit galt, sind lange vorbei.

Das Instrument der geringfügigen Beschäfti-
gung, insbesondere dessen Boom seit dem
1.April 2003, schuf weder im großen Umfang
neue Arbeitsplätze, noch bot es die ange-
strebte Brücke in den ersten Arbeitsmarkt. Im
Gegenteil: durch die Mini-Jobs wird Beschäf-
tigung im Niedrigstlohnbereich nach wie vor
massiv subventioniert und ausgebaut. Der
Boom der geringfügigen Beschäftigung hält
ungebrochen an. Er ging bisher mit großen
Verdrängungseffekten bzw. einer Verschie-
bung der Beschäftigungsstruktur einher, die
inzwischen ganze Branchen und vor allem
weit mehr Beschäftigte als nur Mini-Jobber-
Innen betrifft.

Prekäre Beschäftigung bedeutet für den DGB
die Entsicherung von Arbeit in Bezug auf
arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen und
betriebliche Interessenvertretung und auch in
Bezug auf individuelle berufliche Perspekti-
ven. Sie bedeutet den zunehmenden Rück-
gang vollzeitnaher Beschäftigung, die es
ArbeitnehmerInnen ermöglicht, von ihrem
Einkommen zu leben, an den sozialen Siche-
rungssystemen zu partizipieren und unter
würdigen Bedingungen gut zu arbeiten. Wir
sehen geringfügige Beschäftigung als eine
Form prekärer Beschäftigung, da diese keine
eigenständige Existenzsicherung ermöglicht.

In diesem Sinne müssen Mini-Jobs als prekä-
re Beschäftigungen bezeichnet werden. Mini-
Jobs sind durch niedrigste Löhne, hohe Fluk-
tuation und sehr geringe Aufwärtsmobilität
sowohl im Beruf als auch im Betrieb gekenn-
zeichnet. Mit dieser Form der Beschäftigung
ist kein eigenes existenzsicherndes Einkom-
men zu erzielen und es werden keine oder
nur völlig unzureichende eigene Ansprüche in
der gesetzlichen Sozialversicherung erwor-
ben. Geringfügig Beschäftigte partizipieren
nicht im gleichen Maße an betrieblichen Res-
sourcen und arbeitsrechtlichen Regelungen.
Für viele ArbeitnehmerInnen bedeutet gering-
fügige Beschäftigung die Plazierung in Rand-
belegschaften.

Gerade durch den Wegfall der Stundenbe-
grenzung von ehemals 15 Wochenstunden
für Mini-Jobs im Zuge der Reform sind diese
zu einem Einfallstor für niedrigste Stunden-
löhne geworden. Und damit auch zu einem
Segment von massiver qualitativer Unterbe-
schäftigung, da dort zum größten Teil gut bis
sehr gut qualifizierte Beschäftigte und nicht,
wie oft behauptet, Geringqualifizierte arbei-
ten.

Geringfügige Beschäftigung

Eine geringfügige Beschäftigung oder
Mini-Job ist der ‘kleinste’ Job, der auf dem
Arbeitsmarkt zu finden ist. Arbeitsrechtlich
ist er eine Teilzeitbeschäftigung. Sozial-
rechtlich gesehen ist ein geringfügige
Beschäftigung allerdings eine Besonder-
heit, da sie für die Beschäftigten in allen
Zweigen der Sozialversicherung zunächst
abgabefrei ist.

Merkmale für Mini-Jobs
Die Entgeltgrenze: Der Verdienst darf
400 Euro im Monat nicht übersteigen.
Dann ist die Beschäftigung geringfügig
entlohnt (nach § 8 SGB IV).
RentnerInnen dürfen, wenn sie Altersren-
te beziehen und das 65. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben oder wenn
sie Erwerbsminderungsrente erhalten,
bis zu 350 Euro im Monat hinzuverdie-
nen. RentnerInnen über 65 Jahre können
unbegrenzt zu ihrer Rente dazuverdie-
nen.

Die Zeitgrenze: Dauert die Beschäftigung
nicht länger als 2 Monate – wenn an 5
Tagen die Woche gearbeitet wird – oder
nicht länger als 50 einzelne Tage, wenn
die Arbeitstage zum Beispiel immer
montags und donnerstags sind, dann ist
das eine so genannte kurzfristige
Beschäftigung. Diese ist in diesem Rah-
men für beide Seiten, also für die Arbeit-
nehmerIn und den Arbeitgeber, versiche-
rungsfrei. Bezugspunkt ist immer das
Kalenderjahr. Übersteigt der Job diese
Zeitbegrenzung, ist er nicht mehr von
der Zeit her, aber bei einem Verdienst
von bis zu 400 Euro vom Verdienst her
geringfügig. Das bedeutet Versiche-
rungsfreiheit für die ArbeitnehmerInnen,
der Arbeitgeber zahlt 30,1% an Sozial-
beiträgen und Steuern.

Eine Begrenzung der Arbeitszeit pro
Woche für einen Mini-Job gibt es nicht
mehr.



HINTERGRÜNDE

AUSGABE 01/08      3

Arbeitsrechtlich ist die geringfügige Beschäfti-
gung der regulären, also sozialversichtungs-
pflichtigen Voll- und Teilzeitbeschäftigung
gleichgestellt. Dem Gebot der Nichtdiskrimi-
nierung verkürzter Arbeitszeit, verankert im
Teilzeit- und Befristungsgesetz, entsprechend
haben Geringfügigbeschäftigte gesetzliche
Ansprüche auf Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, auf Mutterschutz, Elternzeit und
bezahlte Feiertage bis hin zu Kündigungs-
schutz und dem Recht, eine betriebliche Inter-
essenvertretung zu wählen.

In der betrieblichen Realität partizipieren sie
allerdings nicht im gleichen Maße wie Voll-
zeitbeschäftigte bzw. ist die Durchsetzung
ihrer Ansprüche sehr schwierig.

1. Mini-Jobs
sind eine flexible Ergänzung
sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung 

Der Umfang der geringfügigen
Beschäftigung ist seit der Neuregelung 2003
deutlich gestiegen. Seit September 2004 wird
von der Minijob-Zentrale zwar ein leichter
Rückgang registriert. Nach Ansicht des DGB
bedeutet die ausgewiesene Reduzierung von
6,96 Mio. auf 6,3 Mio. geringfügig Beschäf-
tigte2 im Dezember 2006 aber eine Stagna-
tion auf hohem Niveau. Im Verlaufe des Jah-
res 2007 hat die Anzahl der Mini-JobberInnen
auch wieder deutlich zugenommen.3

Der Anstieg der Mini-Jobs 2003 ist zum einen
sicherlich auf direkte Effekte der Reform wie
die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze von
325 Euro auf 400 Euro und auf eine damit
verbundene beträchtliche Legalisierung von
Schwarzarbeit zurückzuführen.

2 Zahlen der Minijob-Zentrale (vgl. Pott u.a., S.8 f)

3 vgl. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-
See, S. 7f

4 BA 2007b
5 BA 2007a
6 Dieses wird für 2007 mit 4,7 Mio. beziffert.

Aber die Neuregelung der Mini-Jobs bot mit
der Möglichkeit einer sozialversicherungs-
freien Nebenbeschäftigung und dem Wegfall
der Stundenbegrenzung von ehemals 15 Wo-
chenstunden verstärkte Anreize, die den
Bedarf der Unternehmen an kleinen und vor
allem flexiblen Beschäftigungsverhältnissen
gesteigert haben. So wurde den Unterneh-
men die Möglichkeit gegeben, Tätigkeiten mit
niedriger Qualifikationsanforderung und vor
allem niedrigsten Löhnen massiv auszubauen.
Von einer flexiblen Ergänzung sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung kann in kei-
nem Fall die Rede sein, denn allein ihrem
Umfang nach sind diese Beschäftigungsver-
hältnisse weit mehr als nur geringfügig.

Im Dezember 2006 waren insgesamt 6,92
Mio. Personen geringfügig beschäftigt, davon
4,9 Mio. a u s s c h l i e ß l i c h geringfügig.4

Bei einer Anzahl von insgesamt 26,66 Mio.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im
gleichen Zeitraum5 entspricht das einer Rela-
tion von 18,45%! Das heißt, knapp ein Sech-
stel aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland
arbeitet ausschließlich im Segment der Mini-
Jobs; mit allen zumeist negativen Konsequen-
zen. Damit ist dieses Segment auch bedeu-
tender als das der sozialversicherungspflichti-
gen Teilzeitbeschäftigung6.

Schaut man auf einzelne Branchen, so domi-
niert geringfügige Beschäftigung vor allem im
Dienstleistungssektor; im Handel und Gastge-
werbe, im Grundstücks- und Wohnungswe-

Die Minijob-Zentrale sagt

Der DGB sagt

Teilzeitbeschäftigung

Teilzeitbeschäftigt sind ArbeitnehmerInnen,
wenn ihre auf Dauer vereinbarte regelmäßi-
ge Wochenarbeitszeit kürzer als die betrieb-
liche Regelarbeitszeit für Vollzeitkräfte ist.
Auf Teilzeitarbeit sind grundsätzlich alle
arbeitsrechtlichen Vorschriften anzuwenden
wie bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis
auch, da sich beide Beschäftigungsverhält-
nisse nur durch die Dauer der Arbeitszeit
unterscheiden. Teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmerInnen dürfen aufgrund ihrer Teilzeit
gegenüber vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mern nicht unterschiedlich behandelt wer-
den, es sei denn, dass dies aus sachlichen
Gründen gerechtfertigt ist.

Nebenjob

Als Nebenjob wird ein Beschäftigungsver-
hältnis bezeichnet, das neben einer haupt-
sächlichen Beschäftigung ausgeübt wird.
Damit liegt die Betonung auf der Gewich-
tung aller Arbeitsverhältnisse. Stehen meh-
rere Beschäftigungsverhältnisse gleichge-
wichtig nebeneinander, spricht man eher
vom Zweitjob.
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sen. Dort arbeiten mehr als zwei Drittel aller
Mini-JobberInnen. Der Anteil der geringfügig
Beschäftigten in Relation zu sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten liegt dort bei
über 50%7.

Substitutionseffekte

Die These der Verdrängung sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung, insbesondere
der Vollzeitbeschäftigung, wird von verschie-
dene Seiten ausdrücklich unterstützt8. Dabei
sind verschiedene Formen der Verdrängung zu
beleuchten: Beschäftigungszahlen sind zu ver-
gleichen, branchenspezifische Entwicklungen
und die Verdrängungseffekte zwischen Betrie-
ben bzw. ArbeitnehmerInnen sind zu beob-
achten.

E r s t e n s kann man eine Verdrängung in Be-
zug auf Beschäftigungszahlen herausarbeiten.

Bei der Analyse der Entwicklung sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung fällt auf,
dass diese sich in den letzten Jahren in einen
kontinuierlichen Abbau von Vollzeit- und in
ein Wachstum im Bereich der Teilzeitbeschäfti-
gung spaltet. Diese Entwicklung begann be-
reits in den 90er Jahren. Zusammen mit dem
Anwachsen der Mini-Jobs fand also eine klare
Verschiebung der Beschäftigungsformen statt.
Bei gleich bleibender Zahl der Beschäfti-
gungsverhältnisse im Zeitraum von 1999 bis
2004 hat die Summe der Arbeitsstunden in
abhängiger Beschäftigung und damit das be-
zahlte Arbeitsvolumen abgenommen9.

Die Neuregelung der geringfügigen Beschäfti-
gung war ein Anreiz für Unternehmen, diese
Beschäftigungsform verstärkt nachzufragen
und die Personalpolitik darauf auszurichten.

Die Aufspaltung sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung korrespondiert mit be-
trieblichen Rationalisierungsprozessen. Die
Fragmentierung in kleine und kleinste Be-
schäftigungsverhältnisse ging mit dem Abbau
von Arbeitsvolumen einher, da bei einem
‚passgenauen’ Einsatz der geringfügig Be-
schäftigten oft insgesamt weniger Arbeit
angeboten wurde10.

Diese qualitative Verschiebung der Beschäfti-
gungsstruktur wird durch das Anwachsen
weiterer prekärer Beschäftigungsverhältnisse
beschleunigt. Neben geringfügiger Beschäfti-
gung haben auch die Arbeitnehmerüberlas-
sung (Leiharbeit), unfreiwillige Teilzeitbe-
schäftigungen, arbeitsmarktpolitische Instru-
mente wie die Arbeitsgelegenheit in der
Mehraufwandsentschädigung (sogen. 1 Euro-
Job) oder (unbezahlte) Praktika längst ein für
den DGB inakzeptables Ausmaß erreicht.

Die Minijob-Zentrale bestreitet jedweden Ver-
drängungseffekt und errechnet dazu eine
Relation zwischen sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung (ohne Differenzierung)
und Mini-Jobs. Das ist aus Sicht des DGB
eine verkürzte Perspektive, da sie die (quali-
tative) Verschiebung der Beschäftigungs-
struktur nicht mit einbezieht. Diese Perspekti-
ve und damit die Frage nach der Qualität der
Arbeit und der Beschaffenheit der Beschäfti-
gungsverhältnisse muss aber unbedingt Teil
der Diskussion um Verdrängungseffekte sein,

7 vgl. Bäcker 2007, S. 110 f
8 u.a. Bäcker 2007, RWI/ ISG 2006, Brandt 2006, IG

Metall 2006, Voss-Dahm 2005, BA 2004
9 vgl. Voss-Dahm 2005, S. 232 ff
10 vgl. ebd., S. 232 ff
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da sich hier in den letzten Jahren enorm viel
verschoben hat.

Sinnvoll ist z w e i t e n s eine branchenspezi-
fische Betrachtung der Beschäftigungsent-
wicklung. Die Bundesanstalt für Arbeit (BA)11

schätzt den Verlauf sehr unterschiedlich ein.
In entsprechenden Branchenanalysen ist das
gut nachzuvollziehen und wird von Seiten
des DGB ausdrücklich bekräftigt.

So war und ist z.B. im Gastgewerbe oder im
Handel der Rückgang sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung und gleichzeitig ein
massiver Anstieg der Mini-Jobs zu verzeich-
nen. In der Baubranche lässt sich der starke
Rückgang sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung nicht mit dem vergleichsweise
geringen Anstieg der Mini-Jobs erklären. Im
Gesundheits- und Sozialwesen nehmen dage-
gen beide Formen der Beschäftigung zu12.

Dabei bleibt allerdings die Frage offen, inwie-
weit die massenhafte Existenz von Mini-Jobs
den Aufbau sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung eigentlich verhindert, weil
Mini-Jobs für Arbeitgeber attraktiver sind.

Die Verdrängung hat hier viel mehr qualitati-
ve als quantitative Bezugsgrößen. Am Bei-
spiel des Einzelhandels wurde herausgearbei-
tet, wie die Mini-Jobs als „Beschleuniger von
Strukturveränderungen“ fungieren und damit
eine enorm hohe Bedeutung erfahren13. Sie
dienen vermehrt der Ausdifferenzierung,
sprich der ‚Entmischung’ der Arbeit nach
Qualifikationsanforderungen und Anforderun-
gen der Technisierung und Rationalisierung
von Arbeitsvorgängen. Dadurch werden ‚Qua-
lifikationssackgassen’ gebaut und ein enor-
mes Lohndumping vorangetrieben. Beleg-
schaften werden nach dem Muster ‚Vollzeit

nur noch für die Führungsebene’, erfahrene
Kräfte als ‚Anker’ im täglichen Geschäft, die
im Zweifel auch nicht Vollzeit arbeiten, und
dazu das Heer der flexiblen Mini-JobberInnen
gespalten14.

Es gibt d r i t t e n s betriebliche Aspekte zum
Stichwort Verdrängung.

Neben innerbetrieblichen Substitutionseffek-
ten muss auch auf zwischenbetriebliche
Effekte, eine Verdrängung am Markt durch
Unternehmen mit vielen Mini-JobberInnen,
geachtet werden. Der Einzelhandel ist wie-
derum ein anschauliches Beispiel.

Prägend sind hier Strukturveränderungen wie
größere Verkaufsflächen bei weniger Ver-
kaufsstellen, ein harter Preiskampf, längere
Ladenöffnungszeiten und starke Rationalisie-
rung von Betriebsabläufen – mit der Folge,
dass das Arbeitsvolumen sinkt. ‚Kleine’ Be-
schäftigungsverhältnisse lassen sich beson-
ders gut an schwankenden Personalbedarf
beispielsweise für Spitzenzeiten anpassen.

Mini-Jobs werden für Unternehmen auch
dann interessant, wenn sich darüber Ausdif-
ferenzierungen an Qualifikationsanforderun-
gen schaffen lassen, die wiederum in eine
stärke Lohndifferenzierung umgesetzt wer-
den. Darin besteht ein enormes Rationalisie-
rungspotential, zumal auch die Aufwendun-
gen für betriebliche Ausbildung und Qualifi-
kation unter diesem Aspekt reduziert werden
können. Mini-Jobs können generell als „das

11 BA 2004
12 vgl. Bäcker 2007, S. 120f.
13 vgl. Voss-Dahm 2005, S. 232 ff.
14 vgl. ebd
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personalpolitische Pendant“15 zum ‚just-in-
time’ Produktions- bzw. Distributionsrhyth-
mus verstanden werden. Diese arbeits- und
kostensparende Prozessgestaltung ist bran-
chenübergreifend von großer Bedeutung. Es
ist absehbar, dass dabei Betriebsformen mit
hoher Arbeitsproduktivität gegenüber arbeits-
intensiven Betriebsformen16 gewinnen.

V i e r t e n s ist auch zwischen den Arbeit-
nehmerInnen eine Verdrängung zu konstatie-
ren, die allen arbeitsmarktpolitischen Zielset-
zungen zuwider läuft. Die Ausgestaltung der
Mini-Jobregelung macht diese Beschäfti-
gungsform in erster Linie für Menschen inter-
essant, die anderweitig abgesichert sind;
Menschen aus der so genannten stillen Re-
serve. So besteht vor allem für Arbeitslose
und für ArbeitnehmerInnen im Niedriglohn-
sektor, die ein existenzsicherndes Einkommen
erzielen wollen und müssen, enorme Konkur-
renz. Denn je mehr Arbeitsvolumen in den
Mini-Jobs gebunden wird, umso weniger
steht es in regulärer sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung zur Verfügung.

2. Mini-Jobs
schaffen neue Beschäftigungs-
möglichkeiten

Die Minijob-Zentrale sieht in
dem Anstieg der erwerbstätigen Personen
von 38,36 Millionen im Jahr 2003 auf 39,62
Millionen bis Ende 2006 einen Beleg für ihre
These der Schaffung neuer Beschäftigungs-
möglichkeiten17. Verschwiegen wird zu-
nächst, dass dieser Anstieg wesentlich durch
eine steigende Zahl von ArbeitnehmerInnen
in Mini-Jobs getragen wird.

15 Ebd., S. 235
16 vgl. Bäcker 2007
17 Pott u.a. 2007, S. 9
18 vgl. Bäcker 2007
19 vgl. Rudolph 2003

Mit diesem Anstieg ist weiterhin keineswegs
belegt, dass es zur Schaffung wirklich neuer
Beschäftigungsmöglichkeiten gekommen ist,
wie das im ersten Punkt schon diskutiert
wurde. Denn die Zuwächse an geringfügiger
Beschäftigung sind ja noch kein Kriterium für
einen gesamtgesellschaftlichen Beschäfti-
gungsaufbau18. Um diesen zu beurteilen, be-
trachten wir zunächst die Nettobeschäfti-
gungseffekte. Zum einen gibt es sogenannte
Umbuchungseffekte. Gemeint ist die Zahl der
ArbeitnehmerInnen, die vor der Neuregelung
versicherungspflichtig beschäftigt waren und
durch die Anhebung der Verdienstgrenze oder
die Beitragsbefreiung der Nebenbeschäfti-
gung nun unter die Mini-Jobregelung fielen.
Diese Effekte werden auf 100.000 bis
200.000 bei den Hauptbeschäftigten und auf
700.000 bei den Nebenbeschäftigten ge-
schätzt19.

Zum zweiten geht es um Legalisierungseffek-
te, also um die Anmeldung bereits bestehen-
der Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere
in den Privathaushalten und im Gastgewerbe.
Diese sind in einem gewissen Umfang zu ver-
zeichnen.

Abzüglich dieser Effekte und unter der Prä-
misse der Verschiebung der Beschäftigungs-
struktur, die bereits aufgezeigt wurde, ist der
Zuwachs an erwerbstätigen Personen kein
Kriterium für einen Beschäftigungszuwachs in
der Gesamtwirtschaft.

Die Minijob-Zentrale sagt

Der DGB sagt
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Darüber hinaus ist ein Anstieg der erwerbstäti-
gen Personen an sich nicht einfach so als posi-
tiv zu bewerten. Hier kommt es selbstverständ-
lich auch auf die Qualität der Beschäftigungs-
verhältnisse an. Über die Tatsache, dass mit
Mini-Jobs ohnehin keine eigenständige Existenz
und soziale Sicherung zu erarbeiten ist hinaus
ist eine zunehmende Tendenz der Prekarisie-
rung der Arbeitswelt nicht zu übersehen20.

In Zeiten von ‚working poor’ – von mehr als
1 Mio. ArbeitnehmerInnen, die von ihrem
Einkommen nicht mehr leben können – ist
die Möglichkeit existenzsichernder Arbeit das
zentrale Kriterium, an dem sich auch Arbeits-
marktreformen messen lassen müssen. Denn

Exkurs Gesundheitsbranche

Ein weiteres, aktuelles Beispiel: Auch aus den Branchendaten zur Pflege wird die erwähnte
Verschiebung der Beschäftigungsstruktur deutlich sichtbar.

Die Struktur der Personals bei den stationären und ambulanten Diensten entwickelt sich
unterschiedlich, da sich beide Teilbereiche derzeit in einem unterschiedlichen Status des
Ausbaus befinden. Die stationäre Pflege ist in Bezug auf den Personalbedarf in einer Kon-
solidierungs- und Neustrukturierungsphase. Durch Kostendruck wurde die Personaldecke in
den letzten Jahren bereits erheblich verkürzt, was i.d.R. dazu führt, dass auch geringfügige
Beschäftigung (zum Abfangen von Kapazitätsengpässen) in nur geringem Maße aufgebaut
wurde, die gleichzeitig aber versicherte Beschäftigung ersetzte. Dieser Trend hält an.

Die ambulante Pflege befindet sich noch im Ausbau. Der wird nicht zuletzt durch entspre-
chende Weichenstellungen in der Pflegeversicherung beschleunigt. Ebenso wie in anderen
Branchen wird hier der zusätzliche Personalbedarf zunächst vorrangig mit geringfügiger
Beschäftigung erfüllt. Für die Arbeitgeber der einfachste Weg, die alltäglichen Bewälti-
gungsprobleme unter hohem Kostendruck auf diese Beschäftigten zu verlagern.

Die Verschiebung der Beschäftigungsstruktur in die beschriebene Richtung wird weiter zu-
nehmen. Allerdings werden sich beide Formen der Pflegedienste in naher Zukunft an-
gleichen und stärker als bisher ergänzen, z.B. weil stark ausdifferenzierte neue Wohnfor-
men mit ineinander übergehenden Pflegestrukturen etabliert werden. Dieser Trend ist
bereits erkennbar und wird durch die Reform der Pflegeversicherung weiter befördert. Und
auch hier werden sich ‚Randbelegschaften’ etablieren, die – anders als im Einzelhandel –
jedoch nicht direkt aufgrund der Qualifikation entstehen können, da diese Kräfte nach wie
vor hochqualifizierte Arbeit leisten müssen, z.B. Spritzen setzen. Es wird aber andere Mög-
lichkeiten der Prekarisierung geben, beispielsweise durch eine stärkere Trennung der Haus-
wirtschaft von der Pflege oder durch die Beschäftigung von Hilfspersonal bis hin zur Gren-
ze der Ehrenamtlichkeit. Diese verschärfenden Arbeitsbedingungen betreffen ausländisches
Pflege- und Hauswirtschaftspersonal in besonderem Maße.

20 vgl. u.a. Dörre 2005
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ArbeitnehmerInnen, die zusätzlich zu ihrem
Job ALG II beantragen müssen, sogenannte
AufstockerInnen, machen inzwischen ca. 20%
der erwerbsfähigen LeistungsempfängerInnen
im SGB-II-System aus.

Vor diesem Hintergrund hat der DGB im Mai
2006 unter dem Titel ‚von Arbeit muss man
leben können’ die Abschaffung der geringfü-
gigen Beschäftigung gefordert. Es wurde für
eine Gleichsetzung aller Beschäftigungsver-
hältnisse oberhalb einer geringen Bagatell-
grenze von ca. 100 Euro plädiert.

Die DGB-Bilanz in Bezug auf die Zielsetzung
moderner Arbeitsmarktpolitik, konkret die
Abkehr vom Grundsatz, Arbeitslose vorrangig
in sozial gesicherte Beschäftigung zu vermit-
teln, ist ausgesprochen ernüchternd. Die Eta-
blierung eines sekundären prekären Arbeits-
marktes, der neben einem primären und vor
allem sozial gesicherten Arbeitsmarkt ent-
steht, wird billigend in Kauf genommen, in-
dem der Abbau der Arbeitslosigkeit insbeson-
dere durch die Ausweitung eines Niedriglohn-
sektors angestrebt wird21.

Die Minijob-Zentrale sagt 3. Mini-Jobs
dämmen in hohem Maße illegale
Beschäftigung und Schwarz-
arbeit ein

Der DGB sagt Die Neuregelung der geringfü-
gigen Beschäftigung im Jahr 2003 wurde mit
dem wachsenden Bedarf geregelter Be-
schäftigung in privaten Haushalten begrün-
det.

Mini-Jobs in Privathaushalten umfassen haus-
haltsnahe Dienstleistungen wie die Reinigung

der Wohnung, die Zubereitung von Mahlzei-
ten oder die Betreuung, Pflege und Versor-
gung von Kindern, Kranken, älteren oder pfle-
gebedürftigen Personen.

In diesem Sektor arbeitete im dritten Quartal
2007 nur ein Bruchteil der Mini-JobberInnen,
konkret 2,3%22. Im Wesentlichen nutzten
und nutzen U n t e r n e h m e n diese Form der
Beschäftigung; der Großteil der geringfügig
Beschäftigten arbeitet nicht in privaten Haus-
halten, sondern im gewerblichen Sektor.

Die Schwarzarbeit bei den haushaltsnahen
Dienstleistungen konnte über das Haushalt-
scheckverfahren nicht eingedämmt werden.
Von den geschätzten 3,8 Mio. Privathaushal-
ten, die eine Haushaltshilfe beschäftigen, hat-
ten im September 2007 nur knapp 148.000
dieses Beschäftigungsverhältnis gemeldet23.

Die Minijob-Zentrale sagt   4. Mini-Jobs
integrieren Arbeitslose in den
Arbeitsmarkt – die Brücken-
funktion ist gegeben

Der DGB sagt Erste Zweifel an der Zielset-
zung, Mini-Jobs als eine bedeutende Brücke
in den ersten Arbeitsmarkt zu definieren, gab
es bereits kurz nach deren Neuregelung24.
Diese wurden durch eine Studie bestätigt25.
Von einer Durchgangsstation auf den ersten
Arbeitsmarkt kann keine Rede sein. Empiri-

21 vgl. u.a. Oschmiansky u.a. 2007, S. 294f; Brandt 2005,
S. 7ff

22 vgl. DRV Knappschaft-Bahn-See 2007
23 vgl. ebd.
24 vgl. u.a. BA 2004.; Fertig u.a. 2004
25 vgl. Fertig u.a. 2005
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sche Befunde bestätigen, dass die angestrebte
Brückenfunktion verfehlt wurde, da nur ein
ausgesprochen geringer Teil der Mini-JobberIn-
nen vorher arbeitslos bzw. Arbeit suchend
gemeldet war26.

Generell sind Mini-Jobs von einer sehr gerin-
gen beruflichen Aufwärtsmobilität gekenn-
zeichnet. Da sie wie bereits dargestellt in
Rationalisierungsprozessen zur Ausdifferenzie-
rung von Arbeitsabläufen und damit der ein-
gesetzten Arbeitskraft genutzt werden, glei-
chen sie Qualifikations- und Aufstiegssackgas-
sen.

Die Minijob-Zentrale bewertet es als Erfolg,
das knapp 23% der gemeldeten Minijobber-
Innen im Jahr 2006 in Anschluss an ihre ge-
ringfügige in eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung übergingen. Das ist an sich
gesehen eine positive Entwicklung.

Es bleibt aber zu erwähnen, dass nur ein Drit-
tel dieser ArbeitnehmerInnen in dem Betrieb,
in dem sie den Mini-Job ausübten, die sozial-
versichtungspflichtige Beschäftigung aufnah-
men, also insgesamt nur ca. 8%. Und ob die
Beschäftigung dieser ArbeitnehmerInnen in
einem Zusammenhang mit dem vorherigen
Mini-Job steht, bleibt ebenfalls unbeantwortet.

Auffallend ist weiterhin der besonders geringe
Anteile sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigter in den Branchen mit den meisten
Mini-JobberInnen (Einzelhandel, Gastronomie,
Reinigung, Gesundheitswesen). Die Chancen
für die Mini-JobberInnen auf einen Wechsel in
eine solche Beschäftigung sind entsprechend
schlecht27.

Aus Sicht der Beschäftigten entpuppen sich
Mini-Jobs somit „bei branchenspezifischer

Betrachtung als berufliche Sackgassen und
Qualifikationsfallen“28, also als das Gegenteil
der angestrebten Brücke in den ersten Ar-
beitsmarkt.

Die sozialrechtliche Ausgestaltung der Mini-
Jobs, konkret die Befreiung der Arbeitnehmer-
Innen von der Beitragspflicht in der gesetzli-
chen Sozialversicherung und die daraus ab-
geleitete Rechnung Brutto-gleich-Nettover-
dienst, macht Mini-Jobs in erster Linie für
Menschen interessant, die anderweitig abge-
sichert sind – vor allem in Bezug auf die
Krankenversicherung – und die keine Not-
wendigkeit haben oder sehen, hauptsächlich
über Erwerbsarbeit ihre Existenz zu sichern
und eigenständige Ansprüche in der Sozial-
versicherung zu erwerben. Dazu zählen Schü-
lerInnen und StudentInnen, RentnerInnen und
durch PartnerInnen abgesicherte Personen.
Hinzu kommen die im Nebenjob geringfügig
Beschäftigten, die für diesen Nebenjob volle
Beitragsfreiheit genießen.

Das Arbeitsangebot dieser Personengruppen
stammt also einerseits aus der Stillen Reserve
oder aus bereits bestehender Beschäfti-
gung2 9. Empirische Befunde bestätigen, dass
nur ein ausgesprochen geringer Teil der ge-
ringfügig Beschäftigten vorher arbeitslos bzw.
Arbeit suchend gemeldet war30.

Es bleibt außerdem festzuhalten, dass die
Subventionspraxis in Bezug auf geringfügige
Beschäftigung ein widersprüchliches Ergebnis
hat: einerseits privilegiert die Schaffung gün-

26 vgl. ebd.
27 vgl. Brandt 2007, S. 449
28 Brandt 2007, S. 449
29 vgl. Bäcker 2007, S. 112 f
30 vgl. Fertig u.a. 2005
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Exkurs Mehrfachbeschäftigung und ZuverdienerInnen

ZuverdienerInnen
Die Differenz zwischen Brutto- und Nettovergütung ist vor allem für Personen, deren Part-
nerIn das Haupteinkommen erarbeitet und die aufgrund des Ehegattensplittings in der
ungünstigen Lohnsteuerklasse V veranlagt sind, eine relevante Frage. Das sind in der Pra-
xis vor allem verheiratete Frauen.

Aus Fallstudien im Einzelhandel ist bekannt, dass viele weibliche Beschäftigte aufgrund
dieser Rechnung unter der Maßgabe gleich bleibender Stundenlöhne den Mini-Job der
sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung vorziehen (vgl. Voss-Dahm 2005,
S. 238 ff). Die Aufgabe eigenständiger Ansprüche vor allem in der Renten- und Arbeitslo-
senversicherung wiegt dabei offenbar weniger schwer. Auch junge ‚ZuverdienerInnen’ wie
Studierende und SchülerInnen, die erstmals auf dem Arbeitsmarkt auftreten und deren
Anzahl in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, fragen aus diesem Grund (Brutto-
gleich-Nettoverdienst) geringfügige Beschäftigung nach. Doch gerade bei sinkender
Anrechnung von Ausbildungszeiten auf die gesetzliche Rente sollte es von Interesse sein,
frühzeitig Rentenansprüche zu erwerben.
Die durch die Reform 2003 gesteigerten Anreize in diesem Niedrigeinkommensbereich
haben zu einer Stärkung des ‚ZuverdienerInnen’-Modells geführt, das für die Arbeitneh-
merInnen problematisch wird, die sich nicht so definieren (wollen) und einer eigenständi-
gen existenzsichernden Erwerbsarbeit nachgehen wollen bzw. auf diese angewiesen sind.

Mehrfachbeschäftigung
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten der Mehrfachbeschäftigung:
1. Kombination zweier sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
2. Kombination einer sozialversicherungspflichtigen mit einer geringfügigen Beschäftigung
und 3. die Ausübung mehrerer geringfügiger Beschäftigungen.
Die Mehrfachbeschäftigungsquote lag für Frauen 2004 bei 5,5% und für Männer bei
3,9%. Dabei kombinierten Frauen weitaus öfter mehrere Mini-Jobs, dies vor allem in Ost-
deutschland. Für Männer bedeutet Mehrfachbeschäftigung in erster Linie Nebenerwerb
neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (IAB Kurzbericht Nr. 22/2006).

Gerade in strukturschwachen Regionen wie Ostdeutschland hält die Kombination mehrerer
sozialversicherungspflichtiger und mehrerer geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse
einen großen Anteil an der Mehrfachbeschäftigung. In Westdeutschland sind vor allem
Nebenjobs neben einem Hauptarbeitsverhältnis von Bedeutung. Insbesondere die Kombi-
nation mehrerer Mini-Jobs scheint aus dem Mangel an regulärer Beschäftigung herzurüh-
ren. Die Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung kann hier kein Anreiz für die Arbeitneh-
merInnen sein, denn beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro entfällt
sie schrittweise.

Diese Kombination aus Verfestigung des ZuverdienerInnen-Models und nicht ausreichend
vorhandener sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hat insbesondere für erwerbstä-



HINTERGRÜNDE

AUSGABE 01/08     11

stiger Hinzuverdienstmöglichkeiten bereits
Beschäftigte (in Voll- und Teilzeit). Anderer-
seits bedeutet sie die Substitution sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung in prekäre
Jobs, was die Aussichten von ausschließlich
geringfügig Beschäftigten und vor allem Ar-
beitslosen auf eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung und damit auf die Wieder-
eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt
erheblich schmälert.

Insbesondere mit Blick auf Mini-Jobs im
Nebenerwerb ist ihre gesellschaftliche Sub-
vention total inakzeptabel.

Die Minijob-Zentrale sagt 5. Mini-Jobs
erhöhen Ansprüche in der 
Rentenversicherung

Der DGB sagt Im Dezember 2006 betrug
die Anzahl der geringfügig Beschäftigten im
Nebenjob über 2 Mio. Das heißt, für 4,9 Mio.
Beschäftigte waren Mini-Jobs die einzige
abhängige Beschäftigung.

Durch eine geringfügige Beschäftigung wer-
den nur geringe oder gar keine Ansprüche
auf soziale Sicherung wie Rente erworben,
denn die durch den Arbeitgeber zu zahlenden
Beiträge in die Sozialversicherung sind keine
Pflichtbeiträge, sondern Pauschalen. Dabei
muss allerdings zwischen ausschließlich ge-

ringfügigen Beschäftigungen, hierbei insbe-
sondere denen in Privathaushalten, und Mini-
Jobs als Nebenerwerbstätigkeit unterschieden
werden, denn bei den Mini-JobberInnen im
Nebenerwerb werden Ansprüche durch die
sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäfti-
gung erworben.

Die pauschalen Beiträge zur Rentenversiche-
rung können durch die Beschäftigten aufge-
stockt werden. Mini-JobberInnen können auf
ihre Versicherungsfreiheit verzichten und den
fehlenden Betrag aus ihrer eigenen Tasche
zahlen.

Die Minijob-Zentrale betont, dass die Mini-
JobberInnen durch die Zahlung eigener Bei-
träge die Chance haben, „vollwertige An-
sprüche in der Rentenversicherung zu erwer-
ben.“31 Und dass dieser Eigenanteil von „nur
4,9 Prozent“32 – der ja bei einem Verdienst
von 400 Euro nur bei höchstens 19,60 Euro
liegen kann – seit Januar 2007 zur Anrech-
nung des Arbeitsentgeltes in voller Höhe auf
die Rente führt.

Für Mini-JobberInnen in privaten Haushalten,
in denen die Arbeitgeberpauschale nur 5%

tige Frauen in den neuen Bundesländern katastrophale Folgen. Denn dort ist die traditio-
nelle Allein-Verdiener-Ehe weniger verankert ist als in den alten Bundesländern. Denn
mehrfachbeschäftigte Frauen kombinieren weitaus häufiger mehrere Mini-Jobs miteinan-
der als mehrfachbeschäftigte Männer (15,2% gegenüber 6,2%; IAB Kurzbericht Nr. 22
vom 06.12.2006), um ihren Lebensunterhalt zu sichern; insbesondere in Ostdeutschland.
Damit sind sie vom Ausschluss aus den sozialen Sicherungssystemen und allen anderen in
den folgenden Punkten aufgeführten Problemlagen besonders betroffen.

31 Pott u.a. 2007, S. 10
32 Seit dem 01.01.2007 beträgt die AG-pauschale für die

GRV 15%. Um den geltenden regulären Beitragsatz von
19,9% zu erreichen, fehlen 4,9%, den die geringfügig
Beschäftigten aufstocken können.
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beträgt, folgt aus dieser Rechnung, dass sie
aus eigener Tasche 14,9% aufstocken müs-
sen, wenn sie überhaupt volle eigene Renten-
ansprüche erwerben wollen. Folgt man dieser
Logik, so entsteht nach 10 Jahren v o l l e r
Beitragszahlung aus einem Mini-Job heraus
ein Rentenanspruch von ca. 40 Euro33. Eine
Summe, die kaum als akzeptable Grundlage
der Alterssicherung gelten kann!

Ein Vorteil der freiwilligen Aufstockung be-
steht bestenfalls darin, Ansprüche auf Lei-
stungen zur Rehabilitation und auf Erwerbs-
minderungsrenten und – zumindest theore-
tisch – auf den Zugang zum Aufbau einer pri-
vaten Altersvorsorge mit staatlicher Förde-
rung zu erwerben. Wobei bei einer privaten
Altersvorsorge eine ausreichende Finanz-
grundlage bezweifelt werden darf, denn die
Inanspruchnahme der staatlichen Förderung
setzt die Zahlung eines Eigenbeitrages vor-
aus, der bei einem Einkommen von weniger
als 400 Euro überhaupt erstmal „übrig blei-
ben“ muss.

Die Minijob-Zentrale sagt 6. Mini-Jobs
sind ein bedeutendes 
finanzielles Standbein der 
Sozialversicherung 

Der DGB sagt Die Minijob-Zentrale behaup-
tet eine wachsende Bedeutung geringfügiger
Beschäftigung für die Sozialversicherungs-
systeme, da durch Mini-Jobs steigende Bei-
tragseinnahmen in der gesetzlichen Renten-
und Krankenversicherung zu verzeichnen
sind.

Eine derartige Schlussfolgerung ist schon auf-
grund der Tatsache, dass in die Arbeitslosen-
versicherung keinerlei Beiträge fließen, nicht
gerechtfertigt. Im Gegenteil: die Nichtabsiche-
rung der meisten Beschäftigten und die ge-
sellschaftliche Subventionierung, die die Mini-
Jobregelung mit Blick auf das gesamte
System der sozialen Sicherung bedeutet, sind
hochproblematisch. Dazu im Einzelnen: Ge-
ringfügige Beschäftigung sichert keine eigen-
ständige Existenz. Da sie, wie im vorangegan-
genen Punkt dargelegt, keine ausreichenden
Ansprüche in den sozialen Sicherungssyste-
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Ansprüche an die Sozialversicherung …

Rentenversicherung

Krankenversicherung

Arbeitslosenversicherung

Pflegeversicherung

Unfallversicherung

aus einem einzelnen Mini-Job:

geringe Ansprüche in Bezug auf Wartezeiten und Guthaben und keine Ansprüche auf
Reha-Leistungen oder Renten aufgrund von Erwerbsunfähigkeit. Nur bei individueller 
Aufstockung entstehen volle Ansprüche, die jedoch finanziell marginal sind!

keine,
… da es keine Pflichtbeiträge sind und keine eigene Mitgliedschaft begründet wird

keine 
… zu einer Hauptbeschäftigung werden Mini-Jobs in der Arbeitslosenversicherung nicht
hinzugezählt, auch nicht mehrere

keine,
… da keine Mitgliedschaft in der Krankenversicherung besteht

volle Ansprüche,
… denn Arbeitgeber müssen die Mini-Jobs versichern

33 vgl. Brandt 2005, S. 24



men ermöglicht, bedeutet sie
Abhängigkeit vom Einkom-
men einer Partnerin bzw.
eines Partners oder vom
Staat; und das auch und vor
allem im Alter, im Pflegefall
oder bei Arbeitslosigkeit.
Kurz: sie birgt ein enormes
Armutsrisiko.

Durch den Verzicht auf die Arbeitnehmerbei-
träge zur Sozialversicherung und auf reguläre
Steuern werden Mini-Jobs gesellschaftlich
stark subventioniert. Geringfügige Beschäfti-
gung ist kein bedeutendes finanzielles Stand-
bein der Sozialversicherung. Sie ist ein Kombi-
lohn im unteren Einkommensbereich.

Die finanziellen Folgen bzw. Ausfälle für die
sozialen Sicherungssysteme sind enorm. Dazu
ein Rechenbeispiel. Bei einem durchschnittli-
chen Mini-Job-Stundenverdienst von (höch-
stens) 7,50 Euro arbeiten die Beschäftigten
bei einem Verdienst von 400 Euro durch-
schnittlich 53 Stunden im Monat. Auf eine
Vollzeitstelle mit 160 Stunden im Monat ge-
rechnet bedeutet das: drei Mini-Jobs sind
weitaus preiswerter als eine Vollzeitstelle,
wenn man die Nettoverdienste der Beschäftig-
ten vergleicht.

Der Sachverständigenrat34 beschreibt folgen-
des Szenario: Sollten die Mini-Jobs sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
mit dem gleichen Bruttoentgelt in vollem
Umfang verdrängt haben, so beträgt der Ein-
nahmeverlust der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung 1,3 Mrd. Euro für 2004. Der Einnah-
meverlust unter diesen extremen Annahmen
für die Gesetzliche Krankenversicherung wird
auf 0,5 Mrd. Euro geschätzt, für die gesetzli-
che Pflegeversicherung auf 0,29 Mrd. Euro
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und für die Arbeitslosenversicherung auf 1,1
Mrd. Euro.

Wenn die gesamte Lohnsumme der Mini-
Jobs von gegenwärtig rund 14 Mrd. Euro auf
reguläre steuerpflichtige Beschäftigung mit
einem Eingangssteuersatz von durchschnitt-
lich 15%35 umgelegt würde, so entstünde
eine Differenz zwischen den derzeitigen
Steuereinnahmen in Höhe von 285 Mio. Euro
zu 2 Mrd. Euro, die möglich wären.

Gesamtwirtschaftlich beläuft sich die Subven-
tion der Mini-Jobs nach DGB-eigenen Be-
rechnungen auf mindestens 4 Mrd. Euro.

Die Minijob-Zentrale sagt   7. Mini-Jobs
als Nebenbeschäftigung 
sichern den Lebensunterhalt und 
vermeiden Sozialleistungs-
ansprüche

Der DGB sagt Ende des Jahres 2006 waren
insgesamt 6,92 Mio. Personen geringfügig
beschäftigt, davon mehr als 2 Mio. im Ne-
benjob. Das sind knapp 20% aller Mini-Job-
berInnen.

Die Minijob-Zentrale verweist darauf, dass
etwa die Hälfte aller g e r i n g f ü g i g  B e -
s c h ä f t i g t e n  i m  N e b e n e r w e r b in
ihrer Hauptbeschäftigung ein Bruttoerwerbs-
einkommen von max. 1400 Euro erzielt. Ver-
gleicht man dieses Einkommen mit der vom
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) ermittelten Niedriglohnschwelle

34 Sachverständigenrat 2004/2005
35 Berücksichtigt man, dass die überwiegende Mehrheit der

Mini-JobberInnen verheiratet ist und damit unter die
Steuerprogression fallen würde, ist dies eher die untere
Grenze der tatsächlichen Ausfälle.

Rechenbeispiel

3 x 400 Euro            = 1.200 Euro
+ AG-Pauschale (30%)   
= 1560 Euro

1 x 1.207 Euro netto = 1.840 Euro brutto 
+ AG-Beitrag (362 Euro) 
= 2202 Euro

(DGB-eigene Berechnungen)



Die Minijob-Zentrale sagt  8. Mini-Jobs
lassen sich nur in wenigen
Betrieben in eine existenz-
sichernde Beschäftigung 
umwandeln und sind für viele
kleine Betriebe unverzichtbar

Der DGB sagt Von den 1,8 Mio. Arbeitge-
bern, die Mini-Jobs anbieten, beschäftigen
nach Angaben der Minijob-Zentrale ca. 1,1
Mio. nur ein oder zwei geringfügig Beschäf-
tigte. Auf Grundlage der Rechnung, dass für
eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung drei Minijobs zusammengelegt werden
(müssten), schlussfolgert die Minijob-Zentrale
nun Folgendes: über 60% der Arbeitgeber
haben nicht die notwendige Anzahl an ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und
damit die Möglichkeit, um geringfügige in
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
umzuwandeln.

Abgesehen davon, ob man dieser Argumen-
tation so folgen kann und will, bleiben quali-
tative Aspekte der Verschiebung der Beschäf-
tigungstruktur wieder völlig außen vor. Es
bleibt ebenfalls unbeantwortet, wie sich die
verbleibenden 30% der Arbeitgeber in Bezug
auf die Anzahl der bei ihnen beschäftigten
Mini-JobberInnen aufschlüsseln.

Es besteht die Frage, ob diese Minderheit die
absolute Mehrheit der geringfügig Beschäf-
tigten bei sich konzentriert und das Instru-
ment strategisch einsetzt; darunter insbeson-
dere wenige, aber große Unternehmen. Aus
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in Höhe von 1630 Euro, so gehört die Mehr-
heit der Mini-JobberInnen im Nebenerwerb
zu den Niedriglohnbeschäftigten36 im Haupt-
erwerb (wenn sie Vollzeit arbeiten).

Nun zieht die Minijob-Zentrale daraus die
Schlussfolgerung, dass Mini-Jobs im Neben-
verdienst zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes beitragen und Sozialleistungsansprüche
vermeiden, zumal die Anzahl der Beschäftig-
ten im Nebenerwerb seit 2003 enorm gestie-
gen ist.

Zweifellos ist es höchst problematisch, wenn
mehr und mehr ArbeitnehmerInnen von ihrer
Arbeit nicht mehr leben können. Darauf sind
Mini-Jobs jedoch nicht die passende Antwort!
Der DGB problematisiert seit Jahren sinkende
Löhne und die Tatsache, dass Menschen trotz
(Vollzeit)-Arbeit arm sind bzw. werden und
zunehmend ergänzende Sozialleistungen be-
antragen müssen. Unsere Forderung ist ein
flächendeckender Mindestlohn von 7,50 Euro
und nachhaltige Konzepte zum Thema Ar-
mutsbekämpfung.

Gerade das Segment der geringfügigen Be-
schäftigung ist von niedrigsten Stundenlöh-
nen gekennzeichnet. Knapp 92% der gering-
fügig Beschäftigten liegen mit ihren Stunden-
löhnen unterhalb der Niedriglohnschwelle37 –
unabhängig von ihrer Qualifikation. Diese
Tendenz ist durch die Aufhebung der Höchst-
arbeitszeit von ehemals 15 Wochenstunden
(wodurch sich die Arbeitszeit verlängert hat)
und einer daraus folgenden Absenkung der
Stundenlöhne noch verschärft worden. Man
kann sagen, dass dieser Bereich ein Einfalls-
tor für Lohndumping geworden ist. Und die
Chancen, aus dem Niedriglohnsektor in eine
besser bezahlte Tätigkeit aufzusteigen, haben
sich massiv verschlechtert38.

36 Ihr Lohn liegt unterhalb von 2/3 des Medianlohns aller
Vollzeitbeschäftigten.

37 Als Bemessungsgröße gilt ein Stundenlohn von 9,61
Euro in West- und 6,81 Euro in Ostdeutschland. vgl.
Kalina / Weinkopf 2008

38 vgl. Kalina / Weinkopf 2006
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einer internen Auswertung der Minijob-Zen-
trale vom Juni 2007 geht hervor, dass zum
Beispiel ca. 3,8 Mio. geringfügig Beschäftigte
bei Arbeitgebern arbeiten, die f ü n f  u n d
m e h r  geringfügig Beschäftigte haben.
Alleine das sind mehr als die Hälfte aller
Mini-JobberInnen!

Der Bedarf von kleinen Betrieben an kleinen
und kurzfristigen Arbeitsverhältnissen, die
unkompliziert und schnell abzuwickeln sind,
ist sicherlich vorhanden. Er kann aber nicht
die immense Anzahl an Mini-Jobs erklären.
Die Veränderung der Beschäftigungsstruktur
der letzten Jahre durch geringfügige Beschäf-
tigungen ermöglichte weitgreifende Rationa-
lisierungsprozesse in den Betrieben. Arbeits-
prozesse wurden ausdifferenziert und zogen
Lohndumping nach sich. Es bleibt abschlie-
ßend auch die Frage, ob die großzügige
Gestaltung des Instrumentes Mini-Job den
Aufbau regulärer Beschäftigung auf dem
Arbeitsmarkt unterwandert hat.

Und Min i - Jobs  rechnen s ich für  a l le
Arbei tgeber !  Auch wenn sich die zu lei-
stenden Sozialabgaben prozentual immer
mehr denen für sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung annähern, bleiben die gesam-
ten Arbeitskosten hinter denen für Normalar-
beitsverhältnisse weit zurück39. Denn es sind
nicht in erster Linie die (geringen) Abgaben,
die Mini-Jobs attraktiv machen bzw. gemacht
haben, sondern die Nichtbeachtung oder das
Nichtvorhandenseins tarifvertraglicher Stan-
dards aufgrund rückläufiger Tarifbindung. All
das kann unter dem Stichwort ‚betriebsprak-
tischer Umgang mit geringfügig Beschäftig-
ten’ subsumiert werden.

E r s t e n s  werden Leistungen wie Urlaubs-
geld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, be-

zahlte Feiertage, Zulagen oder nichtmonetäre
Leistungen oft nicht bzw. nicht in angemesse-
nem Umfang gewährt. So erhielten 56% der
sozialversichtungspflichtig Beschäftigten im
Jahre 2004 Lohnfortzahlungen im Krankheits-
fall, aber nicht mal 8% der geringfügig Be-
schäftigten40.

Z w e i t e n s  sind Lohnabschläge für gering-
fügig Beschäftigte, die mit dem Nichtanfallen
der Arbeitnehmerbeiträge begründet werden,
und die Abwälzung der von den Arbeitgebern
zu zahlenden Pauschalsteuer bzw. der Sozial-
abgaben auf die Mini-JobberInnen gängige
Praxis.

Generell greift die rechtliche Ausgestaltung
der Mini-Jobs nicht in das tariflich festgelegte
Lohngefüge; aber die Praxis zeigt, dass Mini-
JobberInnen häufig bei gleicher Tätigkeit
geringere Löhne erhalten als regulär beschäf-
tigte KollegInnen. Dem kann durch Mindest-
löhne entgegengewirkt werden.

Und d r i t t e n s  verfügen die Arbeitgeber
über ein billiges, hoch flexibles Potential an
Arbeitskräften, mit denen Spitzenzeiten abge-
fangen und neue Potentiale für betriebliche
Flexibilität geschaffen werden. Wie in ande-
ren prekären Beschäftigungsverhältnissen wie
Leiharbeit oder befristete Beschäftigung auch
sind geringfügig Beschäftige häufig Arbeit-
nehmerInnen zweiter Klasse. Dies betrifft die
Durchsetzung arbeitsrechtlicher Standards
und ihren Zugang zu betrieblichen Ressour-
cen.

39 vgl. Brandt 2005, S. 22 f; Brandt 2007, S. 448 f; Bäcker
2007 S. 113 ff

40 vgl. Winkler 2005
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Die Zunahme all dieser prekären Beschäfti-
gungen ist zu einem gesellschaftspolitischen
Problem geworden, denn sie üben auch
Druck auf die ‚normalen’ Arbeitsverhältnisse
und damit auf andere Beschäftigte aus41.
Denn eine zunehmende Anzahl an Arbeitneh-
merInnen, die einfach abruf- bzw. austausch-
bar sind und als ‚Ersatz’ herangezogen wer-
den können, wenn Belegschaften beispiels-
weise durch Arbeitsniederlegungen für besse-
re Arbeitsbedingungen streiten, bewirken
eine Verschiebung von Kräften und unterlau-
fen damit mehr und mehr die Möglichkeit
kollektiver Interessenvertretung42.

Die Minijob-Zentrale sagt 9. Mini-Jobs
ergänzen die Rente und 
finanzieren das Studium 

Der DGB sagt Wiederholt wird bei der Dis-
kussion um Mini-Jobs das Argument heran-
gezogen, dass es sich hierbei um ein Angebot
speziell für SchülerInnen, Studierende, Auszu-
bildende und RentnerInnen handelt. Dazu
gibt die Minijob-Zentrale an, dass ca. 27%
aller Mini-Jobs von diesen Personen ausgeübt
werden43. Das heißt: drei Viertel der gering-
fügigen Beschäftigten gehören n i c h t  diesen
speziellen Gruppen an.

Die BA44 beziffert die Anzahl der ausschließ-
lich geringfügigen Beschäftigten unter 20
Jahren für Dezember 2005 auf 8,2% und die
der Beschäftigten ab 55 Jahren auf 29,5%.
Analysiert man die Beschäftigungsstruktur
nach den von der Minijob-Zentrale vorgeleg-
ten Altersgruppen, dominieren Beschäftigte
im Alter zwischen 40 und 45, gefolgt von
denen im Alter von ‚65 und älter’. Die dritt-
stärkste Gruppe ist die Generation ‚45 bis
unter 50’, dann die ‚35 bis 40jährigen’. Diese

Reihenfolge schwankt. Konstant bleibt jedoch
die große Mehrheit der Beschäftigten im Alter
von 35 bis 50. Geschlechtsspezifisch betrach-
tet wird klar, dass es hierbei vor allem um
Frauen in der Mitte ihres Erwerbslebens geht.
Ob sie sich – zum Beispiel aufgrund fehlen-
der Kinderbetreuungsinfrastruktur – als Zu-
verdienerInnen etablieren (müssen) oder aus
demselben Grund zeitversetzt zum Partner
arbeiten gehen und damit auf Spät-, Nacht-
und Wochenendzeiten ausweichen, bleibt
offen. Diese Erklärungen liegen aber nahe.

Es bleibt darüber hinaus zu fragen, ob sich
für die Finanzierung eines Studiums eine
sozialversicherungspflichtige (Teilzeit)-Be-
schäftigung nicht besser eignet. Gerade weil
Ausbildungszeiten geringer auf die gesetzli-
che Rente angerechnet werden, ist es wich-
tig, frühzeitig Ansprüche zu erwerben. Es
kann nicht davon ausgegangen werden, dass
Studierende diese Form der Beschäftigung
bevorzugen. Und aus welchen Gründen es
RentnerInnen für notwendig erachten, sich
weiter auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, ist
ebenfalls eine wichtige Frage. Die Tatsache
der ‚verdeckten Altersarmut’, die viele Rent-
nerInnen zwingt ihre Rente aufzubessern,
verweist auf die Antwort.

41 vgl. u.a. Dörre (2005)
42 Ein aktuelles Beispiel dafür sind die Streiks im Einzelhan-

del, die von ver.di organisiert werden und bei denen
Leiharbeitskräfte herangezogen wurden, um den Betrieb
aufrecht zu erhalten. vgl. Bonstein, Julia: Die fast lautlo-
se Ver.di-Oper. In: Der Spiegel 47/ 2007

43 Pott u.a. 2007, S. 11
44 vgl. BA (2007c), S. 11 f
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Die Minijob-Zentrale sagt 10. Mini-Jobs
sichern die Beschäftigten
arbeitsrechtlich ab 

Der DGB sagt Eine geringfügige Beschäfti-
gung ist ein Teilzeitarbeitsverhältnis und
unterliegt damit den normalen arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen. Dazu gehören unter
anderem Kündigungsschutz und Tarifverträge,
Urlaubsanspruch und Anspruch auf bezahlte
Feiertage, Lohnfortzahlungen im Krankheits-
fall, Anspruch auf Mutterschutz und Eltern-
zeit. Selbstverständlich bezieht sich das Ver-
bot der Benachteiligung gegenüber einer
Vollzeitbeschäftigung auch auf die Mini-Jobs.
Geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf
alle Arbeitsentgelte mindestens im Umfang
ihrer Arbeitszeit. Erfahrungen zeigen, dass
das leider selten bekannt und das Einfordern
dieser Rechte oft schwierig ist. Durch die be-
triebspraktische Umsetzung der geringfügi-
gen Beschäftigung, wie sie u.a. im Punkt 8
aufgezeigt wurde, sind Mini-JobberInnen
häufig ArbeitnehmerInnen zweiter Klasse. Un-
ternehmen umgehen das Recht ihrer Beschäf-
tigten auf bezahlte Feiertage oder Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall. Und sie investieren
beispielsweise auch deutlich weniger in die
berufliche Qualifizierung von Mini-JobberIn-
nen, da ja entlang der fachlichen Anforde-
rung die Arbeit ausdifferenziert und dem Sek-
tor der Mini-Jobs Arbeit im Bereich der „Je-
derpersonenqualifikationen“45 zugewiesen
wird.

Die prekäre Position der Mini-JobberInnen
bezieht sich auch auf Belange des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes. In weiteren Ausein-
andersetzungen bleibt zu klären, welche Un-
terschiede dabei in verschiedenen Betriebs-
formen zu beobachten sind. Ein Anhaltspunkt
dazu kann die Betriebsgröße sein. Verbunden

mit der Frage, wie sich der Einsatz von Mini-
Jobs in Klein- und Mittelstandsbetrieben von
denen in großen Unternehmen unterscheidet.

Die Minijob-Zentrale sagt  11. Frauen-
und genderpolitische 
Perspektiven

Der DGB sagt Gegenwärtig sind weit mehr
als zwei Drittel der geringfügig Beschäftigten
Frauen. Das trifft verstärkt den Sektor der pri-
vaten Haushalte; dort sind sie zu 94% vertre-
ten. Im Nebenerwerb waren im Juni 2004
insgesamt 56% der geringfügig Beschäftig-
ten weiblich, im Bereich der ausschließlich
geringfügig Beschäftigten waren es 67%. Da-
mit sind Frauen von all den genannte Pro-
blemlagen, allen voran der Tatsache, dass das
Einkommen aus einem Mini-Job keine eigene
Existenz sichert und dass nur sehr geringe
eigene Ansprüche an Sozialleitungen erwor-
ben werden, überproportional betroffen.

Erwerbstätigkeit ist der Bereich, über den
gegenwärtig primär gesellschaftliche Integra-
tion vollzogen wird. Wenn Frauen daran nur
‚geringfügig’ partizipieren, werden sie in ihrer
Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen
und damit in ihren Sozialisationsmöglichkei-
ten und ihrer Lebensqualität begrenzt46.

Mini-Jobs verfestigen ein tradiertes Modell
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung – das
Allein-Ernährer-Modell – und damit die für
das deutsche Wohlfahrts- und Erwerbs-
system charakteristische strukturelle Diskri-
minierung.

45 Voss-Dahm 2005, S. 236
46 vgl. Baethge-Kinsky / Wagner 2007
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Mini-Jobs sind das arbeitsmarktpolitische
Instrument, das diskriminierenden Strukturen
wie dem Ehegattensplitting oder der bei-
tragsfreien Mitversicherung von Angehörigen
in der gesetzlichen Krankenkasse entspricht.

Keine eigenständige Existenzsicherung und
keine eigenen Sozialleistungsansprüche be-
deuten für Frauen den Verweis auf die tradi-
tionelle, mit großer Abhängigkeit verbundene
Rolle der ZuverdienerIn. Diese Abhängigkeit
vom Einkommen einer Partnerin bzw. eines
Partners oder vom Staat potenziert sich im
Falle von Arbeitslosigkeit oder im Alter bzw.
im Pflegefall.

In eine umfassende Analyse der gesamtge-
sellschaftlichen Kosten, mit denen die Mini-
Jobs subventioniert werden, wie Einnahme-
ausfälle der gesetzlichen Sozialversicherung,
müssen auch die Kosten einbezogen werden,
die in diesen Fällen oder beispielsweise bei
der Hinterbliebenenabsicherung vom Staat zu
leisten sind.

Die konsequente Anwendung des Gender-
Mainstreaming-Prinzips in der Evaluation des
Instrumentes Mini-Jobs hat neben erhebli-
chen Geschlechterdifferenzen auch Differen-
zen zwischen Ost- und Westdeutschland ver-
deutlicht.

„Die Erweiterung der Minijobs im Zuge
der Neuregelung von Hartz II trägt damit
in unterschiedlicher Form zu einer Ver-
schlechterung der Situation von ost- und
westdeutschen Frauen hinsichtlich einer
eigenständigen Existenzsicherung bei:
Während sie in den neuen Bundesländern
eine größere Anzahl von Frauen (relativ
unabhängig von ihren Partnerbeziehun-
gen) in die Nähe der Armutsgrenze bringt,

ist sie für westdeutsche Frauen mit einer
Verstärkung der Abhängigkeitsbeziehun-
gen von ihren Partnern verbunden.“47

Ein großer Teil der Mini-JobberInnen in Ost-
deutschland ist trotz Erwerbstätigkeit auf
staatliche Transfers angewiesen. Demgegen-
über dienen Mini-Jobs in Westdeutschland
stärker der „Aufbesserung“ des Familienein-
kommens. Für Frauen in den alten Bundeslän-
dern ist mit der Stärkung der Mini-Jobs insbe-
sondere das Risiko von Abhängigkeiten in
ihren Partnerschaften gestiegen. Die Frauen in
den neuen Bundesländern bringen die Mini-
Jobs an die Grenze gegenwärtiger Armut; von
Armut im Alter ganz zu schweigen.

Daher ist vor allem eine Problemgruppe zu
nennen, für die geringfügige Beschäftigung
verschärfte Risiken bedeuten kann: allein
lebende Frauen in Ostdeutschland.

Durch die Überpräsens in diesem Arbeits-
marktsegment mit überdurchschnittlich hohen
Niedriglohnanteilen werden Frauen zuneh-
mend auf den Niedriglohnsektor festgelegt
und tappen in die berufliche Sackgasse, da
ein Aufstieg aus diesem Sektor schwierig bis
unmöglich ist. Da gut zwei Drittel der Mini-
JobberInnen über einen Berufsabschluss ver-
fügen, muss der klischeehafte Vorstellung
‚geringfügig beschäftigt ist gleich gering qua-
lifiziert’ deutlich widersprochen werden. Ge-
rade für Frauen zeigt sich an dieser Konstella-
tion das Problem einer weitverbreiteten un-
terwertigen Beschäftigung.

Mit der Analyse der Altersgruppen kann ein-
deutig widerlegt werden, dass es sich um

47 RWI / ISG 2006, S. 220f
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spezielle Angebote für StudentInnen oder
RentnerInnen handelt.

Der Boom der geringfügigen Beschäftigun-
gen, vor allem nach der Reform im Jahr
2003, hat insbesondere die Chancen von
Frauen auf Integration in den regulären
Arbeitsmarkt erheblich geschmälert. Für die
meisten von ihnen ist sie lediglich eine aus
der Not nichtvorhandener sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitsplätze heraus erdulde-
te, schlechtere Alternative.

Fazit

Wie aus den vorliegenden Argumenten deut-
lich geworden ist, teilt der DGB das positive
Fazit der Minijob-Zentrale über die Entwick-
lung der Mini-Jobs und deren sozialrechtli-
cher Ausgestaltung in keinem Punkt.
Die Ausweitung der geringfügigen Beschäfti-
gung seit 2003 und die damit verbundene
Stärkung tradierter Rollenbilder und alter
Abhängigkeiten sind aus geschlechterpoliti-
scher Sicht hochproblematisch. Eine arbeits-
marktpolitische Ausrichtung, die die Expan-
sion eines Niedriglohnsektors forciert und in
Kauf nimmt, dass nicht mehr zielgerichtet in
existenzsichernde Erwerbsarbeit vermittelt
wird, lehnen wir ab. Es muss nachhaltig be-
tont werden, dass das Instrument Mini-Jobs
die angestrebte Brückenfunktion in den
ersten Arbeitsmarkt verfehlt hat.

Der Boom der geringfügigen Beschäftigung
ging einher mit einer Verschiebung der
Beschäftigungsstruktur. Diese und die Aus-
weitung anderer prekärer Arbeitsverhältnisse
wie Leiharbeit oder unbezahlte Praktika drän-
gen mehr und mehr ArbeitnehmerInnen in
den Status der ‚working poor’. Sie können

von ihrer Arbeit nicht mehr leben. Prekäre
Arbeitsverhältnisse etablieren darüber hinaus
regelrechte Randbelegschaften und bedrohen
damit auch die Qualität von Arbeit, da sich
die Durchsetzung arbeitsrechtlicher Ansprü-
che und kollektiver betrieblicher Interessen-
vertretung zunehmend schwieriger gestaltet.

Mit der geringfügigen Beschäftigung wurde
ein faktischer Kombilohn im unteren Einkom-
mensbereich geschaffen, der durch die enor-
men finanziellen Ausfälle in Steuer- und
sozialen Sicherungssystemen gesellschaftlich
hoch subventioniert wird. Insbesondere die
Subventionierung in Hinblick auf Beschäftig-
te, die nur im Nebenerwerb geringfügig
beschäftigt sind, ist in keiner Weise gerecht-
fertigt.

Wir treten für eine eigenständige Existenzsi-
cherung aller ArbeitnehmerInnen ein und for-
dern die Gleichbehandlung aller Beschäfti-
gungsverhältnisse oberhalb einer Bagatell-
grenze.
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